
 

                                            
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
EBA-Mitteilung zur neuen Struktur des 
Fahrzeugeinstellungsregisters 
 
 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
die anliegende Mitteilung des Eisenbahn-Bundesamtes wendet sich primär an die 

Nutzer des deutschen Fahrzeugeinstellungsregisters (= NVR = National Vehicle  

Register). 

Die EBA-Mitteilung soll Ihnen einen grundlegenden Überblick über die neue Struktur 

des Fahrzeugeinstellungsregisters geben und Ihnen hierbei die wesentlichen 

Bausteine und deren Verknüpfungen erläutern. Die Darstellung und Informationen 

entsprechen dem aktuellen Stand, der bei Veröffentlichung dieser Mitteilung vorlag.  

In Ergänzung zu dieser EBA-Mitteilung leiten wir ebenfalls drei Hinweise des 

Eisenbahn-Bundesamtes weiter: 

1. Maßgebend sind unabhängig von den NVR-Mitteilungen stets die Angaben in 

den einschlägigen Rechtsakten der europäischen Kommission, z. B. im 

Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1614 usw., sowie deren weiterführenden 

Dokumente (Guides, Specifications, etc.). Somit ist ein Blick in diese 

Dokumente ebenfalls für alle Nutzer des NVR sinnvoll und notwendig. 

2. Die Verbreitung der Informationen über E-Mail-Verteiler NVR ist eine freiwillige 

Maßnahme des Eisenbahn-Bundesamtes. Auch die Teilnahme am E-Mail-

Verteiler des NVR ist freiwillig. Sie können sich jederzeit durch eine kurze  

E-Mail an NVR@eba.bund.de von diesem Verteiler an- oder abmelden. 

3. Bitte verbreiten Sie die hier bereitgestellten Informationen weiter an Ihre 

Partnerunternehmen, Fahrzeugeigentümer, ECMs sowie an weitere 

Eisenbahnakteure, die ebenfalls Dinge im Rahmen der Umstellung des NVR 

erledigen müssen. Leider haben sich bisher von den 1400 Nutzern des NVR 

nur etwa 400 zurückgemeldet. 250 (personifizierte) E-Mail-Adressen waren 

nicht funktionsfähig und 750 sind offen. Wir bitten daher nochmals sich 

zurückzumelden und eine entsprechende nichtpersonifizierte E-Mail-Adresse 

einzurichten, die dauerhaft funktioniert.  
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Wir gehen davon aus, sofern wir keine Rückmeldung bis Ende April erhalten, 

dass auch die offenen E-Mail-Adressen nicht mehr funktionsfähig sind. Diese 

werden dann, wie auch die nicht Funktionsfähigen, aus diesem E-Mail-

Verteiler genommen. 

  

Sollten Sie Rückfragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an NVR@eba.bund.de 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre VPI-Geschäftsstelle 
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